
Städtisches Louise-Schroeder-Gymnasium  Stand: Januar 2025  

Merkblatt benötigte Unterlagen für die Einschreibung und Verfahren  

Folgende Unterlagen werden zur Anmeldung im Original benötigt:  

- Übertrittszeugnis der Grundschule (wird einbehalten)  

- Geburtsurkunde (Original zur Einsicht und eine Kopie mitbringen, die einbehalten wird)   

- Nachweis über den Schutz vor Masern durch  

o Vorlage des Nachweises über 2 Masernimpfungen (Impfausweis)  für Personen 

älter als 24 Monate   

o oder Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung, dass eine Immunität gegen Masern 

besteht   

o oder Vorlage einer ärztliche Bescheinigung über eine dauerhafte med. Kontra-

indikation, aufgrund derer eine Masernschutzimpfung nicht gegeben werden darf  

o oder Vorlage einer Bescheinigung einer Behörde oder einer anderen Einrichtung,  

dass eine ärztliche Bescheinigung über Immunität oder dauerhafte 

Kontraindikation bereits vorgelegt wurde  

- gegebenenfalls Staatsangehörigkeitsnachweis  

- gegebenenfalls Aufenthaltsgenehmigung  

- gegebenenfalls Sorgerechtsbeschluss  

- gegebenenfalls Gutachten Lese-Rechtsschreibstörung  

Anmeldung:   

- Bitte füllen Sie das Formular zur Schülerdatei-Ersterfassung aus!  

- Geben Sie dabei auf jeden Fall ein anderes Gymnasium ihrer Wahl an.   

- Geben Sie bitte an, ob Ihr Kind ein Angebot der pädagogischen Nachmittagsbetreuung 

annehmen will und   

- unterschreiben Sie bitte den Antrag.  

Probeunterricht:  

- Am Probeunterricht müssen alle Kinder teilnehmen, auf deren Übertrittszeugnis (Original) nicht 

der Vermerk „geeignet für das Gymnasium“ steht.   

- Darüber hinaus müssen Kinder aus nicht öffentlichen oder nicht staatlich anerkannten 

Grund- oder Mittelschulen sowie aus Montessori- oder Rudolph-Steiner-Schulen den 

Probeunterricht absolvieren.   

Aufnahme:  

- Bei Aufnahme erhalten die Eltern keine weitere Benachrichtigung.   

- Sollten mehr Schüler/innen angemeldet werden, als aufgenommen werden können, erfolgt die 

Abweisung nach der Entfernung der Wohnung von der Schule.   

- Die Schule bemüht sich Ihr Kind an einer anderen Schule unterzubringen.   

- Sollte Ihr Kind nicht am LSG aufgenommen werden können, werden Sie baldmöglichst 

benachrichtigt.  

- Bitte hinterlegen Sie unbedingt eine Telefonnummer, unter der Sie sicher erreichbar sind 

und geben Sie Ihre Email- Adresse an! 


